
Öffentliche Bekanntmachung 
 

Inkrafttreten des Bebauungsplans 
„Vereinsgelände RRKV“ mit Satzung über die örtlichen Bauvorschriften 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nordheim hat am 25. September 2020 in öffentlicher Sitzung den Be-
bauungsplan „Vereinsgelände RRKV“ gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) und die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtli-
chen Bauvorschriften nach § 74 Landesbauordnung (LBO) i.V.m. § 4 GemO als jeweils selbständige Sat-
zung beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan und die Satzung über die örtlichen Bauvorschriften „Vereinsgelände RRKV“ treten 
mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst folgende Grundstücke: 
Jeweils Teile der Flurstücke 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530/1, 530/2 und 541. 
Maßgebend ist der Lageplan des Büros Rauschmaier Ingenieure GmbH, Sucystraße 9, 74321 Bietigheim-
Bissingen mit Stand vom 21.09.2020. 
 

 
 
Der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften kann einschließlich seiner Begründung mit Umweltbe-
richt, der naturschutzrechtlichen Eingriffs-/Ausgleichsbewertung, der ingenieurgeologischen Stellung-
nahme und der zusammenfassenden Erklärung beim Bürgermeisteramt Nordheim, Hauptstraße 26, 
74226 Nordheim, im Bauamt, Zimmer 2.21, während der üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. Je-
dermann kann den Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften und seine Begründung einsehen und 
Auskunft über seinen Inhalt verlangen. 
 

Bereitstellungstag: 1.10.2020 



Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsan-
sprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schrift-
lich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans oder ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des  Abwägungsvorgangs nur 
beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschrif-
ten oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch 
nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Sat-
zungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen oder wenn vor Ablauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet oder ein anderer die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat. 
 
Ergänzend ist diese Bekanntmachung auch auf der Homepage der Gemeinde Nordheim unter 
www.nordheim.de einsehbar. 
 
 
Nordheim, den 1. Oktober 2020 
 
gez. Volker Schiek 
Bürgermeister 

http://www.nordheim.de/
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